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Steuerrecht 

> Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2a 
GrEStG bei Aufstockung einer Betei-
ligung an einer Immobiliengesell-
schaft 

Von Frank Dißmann, Rödl & Partner Nürnberg 

Die gestern veröffentlichte aktuelle Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 17. Mai 2017  

(Az. II R 35/15) verdeutlicht, dass Vereinbarungen 
zwischen Gesellschaftern einer grundbesitzenden 
Gesellschaft unbeabsichtigt weitere Grunderwerb-

steuer auslösen können, sodass bei deren Gestal-
tung erhöhte Vorsicht geboten ist. In dem Streitfall 
handelt es sich um eine grundbesitzende Komman-
ditgesellschaft (Klägerin), an der zunächst Y als ein-

ziger Kommanditist und die X-GmbH als Komple-
mentärin ohne vermögensmäßige Einlage beteiligt 
sind. Am 9. April 2000 verkauft Y 49 Prozent seiner 

Kommanditeinlage sowie 51 Prozent der Gesell-
schafterstimmen an die E-GmbH & Co. KG an die 
Käuferin. Mit Vertrag vom 25. Januar 2001 übertrug 
Y weitere 1 Prozent seines Kommanditkapitals ohne 

 

die damit verbundenen Gesellschafterstimmen eben-
falls an die E-GmbH & Co. KG. Nach einer erfolgten 
Kapitalerhöhung bei der Klägerin bot Y in der Regu-

lierungsvereinbarung vom 30. Dezember 2004 der  
F-GmbH & Co. KG (Rechtsnachfolgerin der E-GmbH 
& Co. KG) sowie dem H den Kauf seiner verbliebe-
nen Kommanditbeteiligung von 50 Prozent der  

Klägerin an. Danach sollte die F-GmbH & Co. KG 
circa 44 Prozent des noch verbliebenen Kommandi-
tanteils des Y und der H die restlichen circa 6  

Prozent des Kommanditanteils erwerben.  
 
Gleichzeitig mit Abschluss der Regulierungsvereinba-
rung gewährte die F-GmbH & Co. KG dem Y im 

Rahmen einer Darlehensvereinbarung ein befristetes 
Darlehen. Das Darlehen war während seiner Laufzeit 
tilgungsfrei und sollte mit der Annahme des Ange-

bots der F-GmbH & Co. KG auf Erwerb der angebo-
tenen Kommanditbeteiligung (circa 44 Prozent des 
Kommanditkapitals) zur Rückzahlung fällig sein und 
durch die Verrechnung mit dem Kaufpreisanspruch 

des Y aus der Veräußerung seiner Kommanditbetei-
ligung getilgt werden. Zur Sicherung des Darlehens 
sollte Y die Kommanditbeteiligung in Höhe von 50 

Prozent an der Klägerin an die F-GmbH & Co. KG 
abtreten.  
 
Diese Abtretung ist durch privatschriftliche Vereinba-

rung ebenfalls am 30. Dezember 2014 zu Gunsten 
der F-GmbH & Co. KG als Sicherungsberechtigte 
erfolgt. Die Abtretung sollte der Sicherung der sich 

aus dem Darlehensvertrag ergebenen Ansprüche der 
F-GmbH & Co. KG gegenüber Y dienen. Gleichzeitig 
trat die F-GmbH & Co. KG den ihr zur Sicherheit 
abgetretenen Kommanditanteil gleichzeitig wieder 

an Y ab, wobei diese Rückabtretung des Kommandi-
tanteils wirksam werden sollte, sobald die Ansprü-
che der F-GmbH & Co. KG gegenüber Y aus dem 

Darlehensvertrag im vollen Umfang erfüllt waren. 
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Die Sicherungsabtretung des Kommanditanteils 
durch Y an die F-GmbH & Co. KG wurde weder in 

das Handelsregister eingetragen noch der zuständi-
gen Steuerbehörde mitgeteilt.  
 

Am 15. November 2005 haben die F-GmbH & Co. 
KG und H die ihnen in der Regulierungsvereinbarung 
angebotenen Kauf- und Abtretungsangebote jeweils 

angenommen. Die Darlehensforderung der F-GmbH 
& Co. KG gegen Y wurde wie vereinbart durch Ver-
rechnung mit dem Kaufpreis für den Kommanditan-
teil getilgt.  

 
Im Rahmen einer Außenprüfung ging das zuständige 
Finanzamt im Jahr 2008 für Zwecke der Grunder-

werbsteuer davon aus, dass durch die Sicherungsab-
tretung des Kommanditanteils (50 Prozent) an die  
F-GmbH & Co. KG der Tatbestand des § 1 Abs. 2a 
GrEStG erfüllt sei. Innerhalb von fünf Jahren habe 

sich nämlich der Gesellschafterbestand der Klägerin 
zu 100 Prozent geändert. Die F-GmbH & Co. KG hat 
nämlich in 2000 49 Prozent, in 2001 1 Prozent  

sowie in 2004 weitere 50 Prozent der Kommandi-
tanteile an der Klägerin von Y erworben. Insofern 
hat das Finanzamt gegenüber der Klägerin Grund-
erwerbsteuer erhoben. Ebenso bestätigte das ange-

rufene Finanzgericht einen steuerbaren Gesellschaf-
terwechsel gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG und führte 
aus, dass insbesondere der Sicherungsabtretungsver-

trag kein – wie die Klägerin argumentierte – bloßes 
Angebot des Y zur Abtretung des Kommanditanteils 
gewesen sei. Vielmehr führte die Unterzeichnung 
der Vereinbarung durch die F-GmbH & Co. KG zu 

einer weiteren Übertragung des Gesellschaftsanteils 
in Höhe von 50 Prozent an der Klägerin.  
 

Der BFH hat sich im Rahmen der Revision den Streit-
fall der Auffassung des Finanzgerichts und der Steu-
erbehörde angeschlossen. Die Sicherungsabtretung 
des Kommanditanteils in Höhe von 50 Prozent an 

der Klägerin am 30. Dezember 2004 hat zu einer 
steuerbaren Änderung des Gesellschafterbestands 
der Klägerin gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG geführt. 

Gleichzeitig führt der BFH aus, dass die in diesem 
Zusammenhang bestehenden Anzeigepflichten für 
einen Gesellschafterwechsel durch Y verletzt worden 
sind. Daher kann auch der Rückerwerb der siche-

rungsbedingten Abtretung der 50 prozentigen 
Kommanditanteile durch die F-GmbH & Co. KG an 
den Y nicht zur Aufhebung der Feststellung eines 

grunderwerbsteuerbaren Rechtsvorgangs die 
Grunderwerbsteuer ausschließen.  

 
Ein schädlicher Gesellschafterwechsel bei einer 
grundstücksbesitzenden Personengesellschaft liegt 

vor, wenn sich innerhalb von fünf Jahren der Gesell-
schafterbestand unmittelbar oder mittelbar derge-
stalt ändert, dass mindestens 95 Prozent der Anteile 

am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter 
übergehen. Eine unmittelbare Änderung des Gesell-
schafterbestands liegt im Streitfall vor, da Y seine 

Mitgliedschaftsrechte an der grundbesitzenden  
Personengesellschaft (Klägerin) zivilrechtlich wirksam 
auf einen neuen Gesellschafter (F-GmbH & Co. KG) 
übertragen hat. Die Rechtsänderung kann auch suk-

zessive durch einzelne Rechtsvorgänge oder in Teil-
akten über einen Zeitraum von längstens fünf Jahren 
erfolgen. Für Zwecke des Grunderwerbsteuergeset-

zes liegt auch ein sogenannter Neu-Gesellschafter 
vor, wenn ein Gesellschafter zivilrechtlich erstmals 
eine Beteiligung an einer bestehenden grundbesit-
zenden Personengesellschaft erwirbt und innerhalb 

von fünf Jahren nach dem erstmaligen Erwerb seines 
Mitgliedschaftsrechts seine Beteiligung durch den 
Erwerb weiterer Anteile am Gesellschaftsvermögen 

der Grundstücksgesellschaft aufstockt.  
 
Die F-GmbH & Co. KG ist erstmalig mit Erwerb von 
49 Prozent der Kommanditanteile des Y am 9. April 

2000 der Klägerin beigetreten. Innerhalb des rele-
vanten 5-Jahreszeitraums hat sie ihre Beteiligung auf 
insgesamt 100 Prozent aufgestockt. Somit war der 

Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG erfüllt.  
 
Bei dieser Würdigung war entscheidend, dass der 
Sicherungsabtretungsvertrag nicht als bloßes Ange-

bot des Y auf Abschluss eines solchen Vertrags zu 
werten gewesen ist, sondern tatsächlich eine Abtre-
tung auslöste. Bei einem bloßen Angebot wäre wohl 

keine schädliche Anteilsaufstockung durch die  
F-GmbH & Co. KG anzunehmen gewesen.  
 
Trotz der sicherungsbedingten Abtretung des 50 

prozentigen Kommanditanteils von Y an die F-GmbH 
& Co. KG hat Letztere den Anteil bereits zeitgleich 
im Rahmen des Sicherungsabtretungsvertrags wie-

der an Y zurückübertragen. Erfolgt ein solcher Rück-
erwerb innerhalb von zwei Jahren seit der Entste-
hung der Grunderwerbsteuer für den vorausgegan-
genen Grundstückserwerb, kann auf Antrag für 

beide Rechtsvorgänge eine bereits angefallene 
Grunderwerbsteuer aufgehoben werden. Vorausset-
zung ist jedoch, wenn der in § 1 Abs. 2a GrEStG 

bezeichnete Erwerbsvorgang ordnungsgemäß ange-
zeigt wurde (§ 16 Abs. 5 GrEStG). Eine Anzeige der 
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Beteiligten im Sinne des § 16 Abs. 5 GrEStG ist  
ordnungsgemäß, wenn der Vorgang innerhalb der 
gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigefrist von zwei 

Wochen dem zuständigen Finanzamt in der Weise 
bekannt wird, dass es die Verwirklichung eines Tat-
bestands nach § 1 Abs. 2a GrEStG prüfen kann. 
Anzeigepflichtiger ist in diesem Fall nach § 19 

GrEStG die Klägerin.  
 
Da jedoch die Klägerin ihre Anzeigepflichten nicht 

nachgekommen ist und den Erwerbsvorgang auf-
grund des Sicherungsabtretungsvertrags der Grund-
erwerbsteuer des Finanzamts nicht angezeigt hat, ist 

eine Grunderwerbsteuerbefreiung aufgrund des 
Rückerwerbs der sicherungsabgetretenen Komman-
ditanteile nicht möglich.  
 

In diesem Zusammenhang räumt der Senat auch mit 
einer im Schrifttum strittigen Auslegung auf. Es wird 
in der Literatur die Meinung vertreten, dass keine 

Anzeigepflicht gemäß § 19 EStG für Änderungen in 
der vermögensmäßigen Beteiligung eines an der 
Grundstücksgesellschaft bereits beteiligten Gesell-
schafters besteht, selbst wenn diese Änderung zur 

Verwirklichung des Tatbestands eines schädlichen 
Gesellschaftswechsels gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG 
führen würde. Die Auslegung wird nicht von dem 

BFH geteilt.  
 
Die aktuelle BFH-Entscheidung zeigt, dass gerade bei 
grundbesitzenden Gesellschaften vertragliche Rege-

lungen über die Übertragung von Gesellschaftsantei-
len – sei es als Angebot oder wie im Streitfall im 
Rahmen einer Sicherungsabtretung – stets eine er-

höhte Vorsicht bedürfen, um nicht unabsichtlich den 
Tatbestand eines schädlichen Gesellschafterwechsels 
gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG auszulösen. Darüber 
hinaus unterstreicht das Urteil, dass neben dem ei-

gentlichen Tatbestand auch die ordnungsgemäßen 
Anzeigepflichten fristgerecht gewahrt werden müss-
ten. Diese werden in der Praxis oftmals vernachläs-

sigt, insbesondere wenn davon auszugehen ist, dass 
kein Grunderwerbsteuertatbestand ausgelöst wird. 
Der aktuelle Streitfall zeigt, dass gerade die Frage, 
ob ein schädlicher Gesellschafterwechsel eingetreten 

ist, in der Praxis durchaus zu Streitigkeiten führen 
kann. Dies kann im Einzelfall erhebliche zusätzliche 
Grunderwerbsteuerbelastungen auslösen. 

 
 
 
Kontakt für weitere Informationen 

 Frank Dißmann 

Diplom-Kaufmann 

Steuerberater 
Tel.: +49 (911) 91 93 – 10 20  

E-Mail: frank.dissmann@roedl.de 

 
 

> Gewerblicher Grundstückshandel bei 
einem geplanten Objekt 

Von Meike Munderloh, Rödl & Partner Hamburg 

und von Tom Trültzsch, Rödl & Partner Hamburg 

Die Planung der Errichtung bzw. die Veräußerung 
von Objekten begründet noch nicht die tatsächliche 
Gewinnerzielungsabsicht, mit der auch ein gewerbli-

cher Grundstückshandel betrieben werden muss. In 
seinem Urteil vom 5. April 2017 (Az. X R 6/15)  
äußerte sich der Bundesfinanzhof (BFH) dahinge-

hend, dass insbesondere bei anhaltenden Verlust-
phasen nach Fehlschlägen der originär geplanten 
Bebauung, der gewerbliche Händler konkrete Maß-
nahmen zu entwickeln und zu verfolgen hat, die 

einen wirtschaftlichen Erfolg seines gewerblichen 
Grundstückshandels in Aussicht stellen. 
 

Im konkreten Sachverhalt stellte der Kläger im Juli 
1992 für den geplanten Bau eines Büro- und Boar-
dinghauses einen Bauantrag. Die Erschließung des 
Grundstücks ist ihm zuvor im Rahmen seiner Tätig-

keit als Vermessungsingenieur bekannt geworden. 
Nach Abschluss des Kaufvertrags zum 29. Juli 1992 
versuchte der Kläger das Grundstück sowie das noch 

zu errichtende Gebäude zu veräußern. Im Jahr 1993 
mündeten diese Bemühungen in einem vorläufigen 
Grundstückskaufvertrag mit der F-GmbH. Dieser sah 

die Errichtung eines Rohbaus auf dem erworbenen 
Grundstück sowie die Veräußerung des gesamten 
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Objekts vor. Mit Ablauf des Jahres 1994 nahm die  
F-GmbH jedoch Abstand von dem Kauf, worauf zum 
10. Mai 1995 die Baugenehmigung des Klägers zu-

rückgewiesen wurde. In der Folgezeit versuchte der 
Kläger das unbebaute Grundstück zu verkaufen oder 
zu vermieten. Angedachte Projekte, wie zum Beispiel 

der Bau und Verkauf zum Betrieb einer Tankstelle 
zerschlugen sich und eine Veräußerung fand bis zur 
mündlichen Anhörung 2014 nicht statt. 

 
Der Kläger machte seit 1992 Verluste aus Vermie-
tung und Verpachtung geltend, die im Wesentlichen 
aus Schuldzinsen bestanden. Im Jahr 2004 folgte das 

Finanzamt (unter dem Vorbehalt der Nachprüfung) 
wiederum der auf gewerbliche Einkünfte lautenden 
Erklärung des Klägers. Beruhend auf einem Gutach-

ten eines Sachverständigen, beantragte der Kläger 
im Folgejahr die Anerkennung eines Verlustes aus 
gewerblichen Grundstückshandel in Höhe von 
107.024 Euro. Der Verlust setzte sich primär aus 

einer Teilwertabschreibung auf den gutachterlich 
festgestellten Verkehrswert von 42.000 Euro zu-
sammen (Kaufpreis 148.773 Euro). Das Finanzamt 

erkannte diesen Verlust nicht an. 
 
In erster Instanz entschied das Finanzgericht Baden-
Württemberg (Urteil vom 19. Dezember 2014,  

Az. 13 K 3148/11) zu Gunsten des Klägers, dass ein 
gewerblicher Grundstückshandel auch bei der Ver-
äußerung von weniger als vier Objekten zu bejahen 

sei, wenn aufgrund objektiver Umstände feststeht, 
dass der Grundbesitz mit der unbedingten Absicht 
erworben/bebaut worden ist, ihn innerhalb kurzer 
Zeit zu verkaufen. Diese „unbedingte Verkaufsab-

sicht” erkannte das Finanzgericht an. 
 
Mit der Revision machte das Finanzamt geltend, dass 

das Finanzgericht bei der Feststellung der „unbe-
dingten Verkaufsabsicht” nicht ausreichend beach-
tet habe, dass es sich nur um den Kauf eines einzi-
gen Grundstücks handele und der Verkauf über 

konkrete Vorbereitungen nicht hinausgekommen 
sei. Ferner ist mit der Zurückweisung des Bauge-
nehmigungsantrags auch die baurechtliche Grund-

lage des Vorhabens entfallen und wurde in der Folge 
nicht mehr begehrt. Die darauffolgenden Bemühun-
gen des Klägers wertete das Finanzamt nicht als 
ausreichende und nachhaltige Bemühungen, die 

eine „unbedingte Verkaufsabsicht” begründen. 
 
Der BFH sah die Revision als begründet an. Zwar 

unterlies der Senat in seinem Urteil eine Bewertung 
der Frage, ab wann bzw. ob der Kläger jemals einen 
gewerblichen Grundstückshandel begründet hat, 
allerdings stellte er fest, dass auch bei einem beste-

henden gewerblichen Grundstückshandel, die Ge-

winnerzielungsabsicht (analog zur Einkünfteerzie-
lungsabsicht bei Vermietung und Verpachtung) 
nachträglich entfallen kann. Steuerliche Konsequenz 

ist ein erfolgsneutraler Strukturwandel vom Gewer-
bebetrieb zur Liebhaberei. Ein solcher Übergang zur 
einkommensteuerlich irrelevanten Liebhaberei ist 

weder Betriebsaufgabe noch eine Überführung des 
Betriebsvermögens in das Privatvermögen. Die  
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens bleiben 

sogenannte „eingefrorenes Betriebsvermögen” mit 
der Folge, dass der Betrieb bis zur Veräußerung oder 
ausdrücklichen Aufgabe zwar fortbesteht, aber die 
laufenden Ergebnisse steuerlich nicht zu beachten 

sind. Die stillen Reserven werden auf den Zeitpunkt 
des Übergangs gemäß § 8 VO zu § 180 Abs. 2 AO 
gesondert festgestellt. 

 
Weiter führt der Senat aus, dass die Anlaufzeit von 
fünf Jahren innerhalb der sogenannten „Drei-
Objekt-Grenze“ überschritten werden muss, keine 

starre Grenze, sondern ein Richtmaß darstellt. Im 
vorliegenden Sachverhalt sah der Senat wiederum 
keine Veranlassung, dem Kläger eine längere  

Anlaufzeit zu gewähren. Die Frage, ob einem Steu-
erpflichtigen eine Anlaufzeit von fünf Jahren über-
haupt zu gewähren ist, wenn, wie im Streitfall, zu 
keinem Zeitpunkt auch nur ein einziges gewerbety-

pisches Geschäft vollständig abgeschlossen wurde, 
ließ der Senat offen. Unabhängig vom Beginn der 
Anlaufzeit (mit dem Erwerb des Grundstücks 1992 

oder dem Fehlschlagen der Verhandlungen mit der 
F-GmbH 1994) ist im vorliegenden Sachverhalt  
spätestens um die Jahrtausendwende die Anlaufzeit 
des Klägers überschritten gewesen. 

 
In Folge des Überschreitens der Anlaufzeit und  
angesichts der erfolglosen bzw. unzureichenden 

Maßnahmen des Klägers, die vor dem Hintergrund 
der gesunkenen Marktpreise wohlmöglich zwangs-
läufig einen Verlust zur Folge gehabt hätten, führt 
der Senat aus, dass der Kläger nicht unbegrenzt 

einen etwaigen steuerlich relevanten Gewerbebe-
trieb fortführen kann, wenn feststeht, dass ein  
Totalgewinn nicht mehr realisierbar ist. Dies hätte 

der Kläger im Ergebnis erkennen müssen und zur 
Vermeidung der Liebhaberei, das Grundstück recht-
zeitig in das Privatvermögen überführen oder  
verlustbringend veräußern müssen. 

 
Der Senat geht davon aus, dass die Motivlage des 
Klägers primär darin lag, dass die Immobilienpreise 

langfristig wieder steigen und er deshalb seine  
Vermarktungsbemühungen bzw. das erneute  
Begehren einer Baugenehmigung reduzierte. Derar-
tige Grundstücksveräußerungen können nicht unter 

die Gewinnerzielungsabsicht eines etwaigen  
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gewerblichen Grundstückshandels subsumiert wer-
den. Vielmehr ist aus der Wertung des privaten Ver-
äußerungsgeschäfts gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

EStG die Intention des Gesetzgebers erkennbar, dass 
bei längerfristigen Haltephasen, die etwaige Veräu-
ßerung privater Natur ist. 

 
Kontakt für weitere Informationen 

 Meike Munderloh 

Diplom-Kauffrau (FH) 

Steuerberaterin 

Tel.: +49 (40) 22 92 97 – 540 

E-Mail: meike.munderloh@roedl.de 

 Tom Trültzsch 

Steuerassistent 
Tel.: +49 (40) 22 92 97 - 516 

E-Mail: tom.trueltzsch@roedl.com 

 
 

Überblick behalten 
 

„Steuern, Finanzen, Recht – wir helfen Ihnen bei den sich schnell ändernden Heraus-

forderungen des Geschäftsalltags die Übersicht nicht zu verlieren.“ 
 
Rödl & Partner 

 
„Um einen Menschenturm sicher in die Höhe wachsen zu lassen, müssen die Castel-

lers jede noch so kleine Veränderung im Gefüge des Turms im Blick haben.“ 
 
Castellers de Barcelona  

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns. 
 

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur 
von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, 
Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum 
aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.  
 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der ka-
talanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr 

pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & 
Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Men-
schentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein 
aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe. 
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